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Bebauungsplan Nr. 123  
"Wohngebäude und Erschließungsstraße am Bahndamm",  
Würdigung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
Landratsamt Freising, Sachgebiet Immissionsschutzbehörde 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landratsamt Freising Sachgebiet Immissionsschutz vom 08.09.16 
 



 

 
 



Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 1. Schienenlärm: 
 
Wie von der unteren Immissionsschutzbehörde richtig vorgetragen, liegen im Plangebiet 
hohe Lärmimmissionen vor. Im Rahmen der Vorbereitung der Würdigung wurde von der 
Bauverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Bekon Lärmschutz § Akustik 
GmbH geprüft, inwiefern durch z. B. höhere Carports eine verbessert Abschirmung erreicht 
werden kann. Zudem wurde der Einbau einer Balkonverglasung als aktiver Schallschutz 
geprüft und als Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen. 
 
Hierzu wurde die "Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 123 "Wohnge-
bäude und Erschließungsstraße Am Bahndamm" der Gemeinde Neufahrn bei Freising" mit 
der Bezeichnung LA16-030-G02-01 mit Datum vom 22.11.2016 angefertigt. Im Rahmen der 
Untersuchung wurde ermittelt, wie sich ein Carport mit einer Höhe von etwa 5 Meter und 
eine Lärmschutzwand von 2 Metern Höhe auswirkt. Die Beurteilungspegel sinken dabei 
teilweise um etwa 8 dB(A). Es treten aber noch immer erhebliche Überschreitungen der 
Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 auf. Dies ist im Wesentlichen nur nachts 
der Fall, da nach den Prognosezahlen der Bahn für das Jahr 2025 ein hoher Güterverkehrs-
anteil nachts im Rechenmodell anzunehmen ist. Falls diese Prognosezahlen der Bahn tat-
sächlich Realität werden sollte, ergäbe sich im gesamten Streckenverlauf der Bahn, auch an 
bestehenden Wohngebäuden, diese hohe Lärmbelastung. 
 
Bestehende (ältere) Gebäude weisen oft keinen ausreichenden Schallschutz auf. Die im 
Plangebiet zu errichtenden Gebäude und deren Bewohner werden jedoch durch den aktiven 
Schallschutz (Carports und Lärmschutzwand) vor den Lärmimmissionen und zusätzlich 
durch den festgesetzten baulichen Schallschutz vor schädlichen Lärmimmissionen ge-
schützt. Es werden Rauminnenpegel erreicht, die einen gesunden Schlaf sicherstellen und 
somit den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im Sinne des BauGB genügen. 
 
Bei Einbau von verglasten Balkonen können vor den Fenstern Beurteilungspegel von unter 
45 dB(A) erreicht werden. 
 
Im Freibereich, der tagsüber genutzt wird, sind Lärmbelastungen zu erwarten, die im 
Wesentlichen der Erwartungshaltung für ein allgemeines Wohngebiet entsprechen. Tagsüber 
liegen in einem Großteil der Außenbereiche Beurteilungspegel von unter 55 dB(A) vor. 
 
Das Vorhandensein der hohen Lärmbelastung wurde erkannt und in die Planung mit einge-
stellt. Es kann die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets jedoch mit den zusätzlichen 
Lärmminderungsmaßnahmen weiter verfolgt werden. 
 
Zu 2. Fluglärm: 
 
Das Luftamt Südbayern wurde im Verfahren beteiligt. Des Weiteren wurden beim Luftamt die 
Lärmkarten zum Planfeststellungsverfahren für die 3. Startbahn angefragt. Dabei ergab sich, 
dass sich das Plangebiet innerhalb des planfestgestellten kombinierten Tag- und Nacht-
schutzgebietes für den Flughafen München (in der Fassung der Änderungsgenehmigung der 
Regierung von Oberbayern - Luftamt Südbayern - vom 23.03.2001) liegt. Das Plangebiet 
liegt außerhalb der Schutzzonen Tag oder Nacht. Somit ist das festgesetzte Mindest-
schalldämm-Maß zum Fluglärm von 35 dB in Rahmen der Lärmvorsorge als angemessen 
anzusehen. 
 
Zu fachliche Information und Empfehlungen: 
 



Es wurde hinsichtlich des Betriebes der Firma Wigl GmbH von einer möglichen hohen 
Schallbelastung ausgegangen. Durch die vorgesehene Wohnbebauung wird der Betrieb 
weder in der derzeitigen genehmigten Nutzung noch in einer zukünftigen möglichen 
erweiterten Nutzung eingeschränkt. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt die Würdigung entsprechend dem 
Sachvortrag.  
 
Es wird eine Mindesthöhe von 5,1 m im Bereich WA 1 und 5,0 m im Bereich WA 2 und WA 3 
für die Carports festgesetzt. Die östliche Lärmschutzwand muss eine Mindesthöhe von 2,0 m 
erreichen. 
 
Die schalldämmende Wirkung von Balkonverglasungen und ähnlichen Maßnahmen kann bei 
der Dimensionierung der erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahen (z. B. Lärmschutz-
fenster) angerechnet werden. 
 
Die Bauleitplanung wird entsprechend geändert. Da durch die Änderungen im Bebauungs-
plan nur der Stellungnahme entsprochen wird, wird von einer nochmaligen eingeschränkten 
Auslegung abgesehen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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